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In vielen Fällen bildet die Geschichte
eine (mehr oder weniger deutliche) Fo-
lie für die Gegenwart. Dieser Schluss
liegt etwa dann nahe, wenn man der
Publikation von Kyle Harper „The Fate
of Rome. Climate, Disease and the
End of an Empire“ (Princeton 2017)
folgt. Darin wird der massive Bevölke-
rungsrückgang im Mittelmeerraum in
der Zeit von ca. 200 nach Christus bis
650 nach Christus u.a. darauf zurück-
geführt, dass sich die klimatischen Be-
dingungen massiv verschlechtert ha-
ben, weiters hat die umfassende Aus-
beutung und Rodung der Wälder als
Wachstums- und Verbreitungsbe-
schleuniger für die Malaria übertragen-
den Stechmücken sowie Pest übertra-
gende Flöhe gewirkt. Dazu kam, dass
sich diese und andere Krankheitserre-
ger durch die intensiv genutzten Han-
delsstraßen zum damaligen Indien und
China „nahezu perfekt“ verbreiten
konnten.

In der jüngeren Vergangenheit wur-
den und werden Zusammenhänge zwi-
schen Wirtschaft, Industrie sowie Um-
welt und Gesundheit besser erkannt
und mit der Zunahme von technischen
Mitteln zunehmend intensiver be-
forscht und belegt; entsprechende Be-
deutung kommt dabei insbesondere
dem Club of Rome zu, dem seit 1968
(maximal 100) ExpertInnen als Vollmit-
glieder angehören, der mit Publikatio-
nen wie „Die Grenzen des Wachstums“
(1972) oder „Wir sind dran“ (2017) für

umfassendes Problembewusstsein ge-
sorgt hat und zahlreiche Denk- bzw. in
der Folge Handlungsanstöße sowohl
auf internationaler – als auch auf natio-
naler Ebene geboten hat bzw. bietet;
dass viele der 1972 prognostizierten
dramatischen (Fehl-)Entwicklungen
nicht eingetreten sind, liegt im Über-
wiegenden wohl auch daran, dass –
unter dem Druck von zahlreichen Ak-
tiv-BürgerInnen – auf Basis der gebo-
tenen Einschätzungen nachhaltig ge-
handelt wurde.

Zum Zeitpunkt des Entstehens des
Club of Rome war das Thema „Um-
weltrecht“ schlichtweg nicht existent;
es fand sich auch nicht in irgendwel-
chen Lehrplänen von juristischen Fa-
kultäten.

Dies hat sich mittlerweile erheblich
geändert, wenngleich die einschlägige
Thematik nach wie vor keinen Schwer-
punkt etwa in der juristischen Ausbil-
dung findet. Umso wichtiger ist es, zur
Durchdringung dieses Themas
brauch- und handhabbare Fachunter-
lagen zur Verfügung gestellt zu bekom-
men.

Eine der diesbezüglich wohl besten
systematischen Darstellungen ist jene
von Gerhard Schnedl, der unter der
schlichten Überschrift „Umweltrecht“
kürzlich die 351 Seiten umfassende
Weiterentwicklung seiner davor in
zweiter Auflage erschienenen Kurzdar-
stellung „Umweltrecht im Überblick“
präsentiert hat.

Das Werk ist übersichtlich, klar struk-
turiert und in sprachlich über weite
Strecken auch für juristische LaiInnen
gut lesbare Form gebracht.

Im ersten Hauptteil (Allgemeines
Umweltrecht; 31–212) finden sich ins-
gesamt 13 Kapitel, wobei in den Kapi-
teln 1 bis 3 Grundlagen und Grundbe-
griffe, allgemeine Hinweise zu Recht-
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setzungsebenen sowie eine Grundsys-
tematisierung des Umweltrechts gebo-
ten werden. Ziele und Prinzipien des
Umweltrechts bilden den Schwerpunkt
des 4. Kapitels (60ff), darin werden u.a.
auch die Widersprüche etwa zwischen
Vorsorge-, Verursacher- und Koopera-
tionsprinzip evident. Maßgebliche und
grundlegende Hinweise zum Umwelt-
völkerrecht, Umweltunionsrecht sowie
zum nationalen Umweltverfassungs-
recht werden in den Kapiteln 5 bis 7
vermittelt. Sehr instruktiv und insbe-
sondere für juristische LaiInnen beson-
ders wichtig ist das knapp gehaltene
Kapitel 8, welches sich den Grundla-
gen des Organisationsrechtes im Um-
weltbereich widmet (117–119). Eben-
so eingängig und von zentraler Bedeu-
tung ist die Darstellung (der idealtypi-
schen) Instrumente des Umweltver-
waltungsrechts, welche in Kapitel 9 mit
einer Fülle von Beispielen zur Illustrati-
on zu finden ist. Erfreulich ist überdies,
dass dem Rechtsschutz und der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung ein eigenes
Kapitel (Kap. 10; 155–168) gewidmet
wird, worin die einschlägige Judikatur
zu diesen Themen sowohl auf nationa-
ler als auch internationaler Ebene um-
fassend ausgewertet wird.

Das Umweltprivatrecht sowie das
Umweltstrafrecht in ihren jeweiligen
Grundzügen bilden die Inhalte der Ka-
pitel 11 und 12; (169ff bzw. 174ff). Un-
ter der Überschrift „Ausgewählte Berei-
che des Allgemeinen Bundesumwelt-
rechts“ (178ff) finden sich im 13. Kapi-
tel u.a. grundlegende Darstellungen
des Umweltinformationsgesetzes, des
Umweltverträglichkeitsprüfungsgeset-
zes sowie des erst kürzlich erlassenen
und umstrittenen Standort-Entwick-
lungsgesetzes.

Der zweite Hauptteil wird aus drei
langen Kapiteln gebildet, die folgende

Überschriften tragen: „Teilrechtsgebie-
te des besonderen Umweltrechts“
(215–244), „Besonderes Umweltrecht
als Querschnittsrecht in sonstigen
Rechtsgebieten“ (245–266) und „Aus-
gewählte Bereiche des besonderen
Bundesumweltrechts“ (267–3377); im
Einzelnen bietet der Autor in den zu-
letzt genannten drei Kapiteln systema-
tische Überblicksdarstellungen u.a.
zum Luftreinhaltungsrecht, zum Ge-
wässerschutzrecht, zum Bodenschutz-
recht, zum Klimaschutzrecht, zum Na-
turschutzrecht, zum Lärmrecht, zum
Abfallwirtschaftsrecht, zum Chemika-
lienrecht, zum Gentechnikrecht sowie
zum Atom- und Strahlenschutzrecht.
Des Weiteren werden – in der Quer-
schnittsdimension – das Umweltge-
werberecht, das Umweltbergrecht, das
Umweltforstrecht, das Umweltenergie-
recht, das Umweltraumordnungsrecht
sowie das Umweltbaurecht themati-
siert. In der Kategorie des „Besonde-
ren Bundesumweltrechts“ finden sich
substantielle Darstellungen u.a. zum
gewerblichen Betriebsanlagenrecht
sowie zum Wasserrechtsgesetz.

Eine gründliche Lektüre der gegen-
ständlichen Darstellung zum Umwelt-
recht macht deutlich, dass der interna-
tionalen Entwicklung auf diesem Ge-
biet insbesondere auf nationalstaatli-
cher (österreichischer) Ebene wesent-
liche Bedeutung nicht nur für die Wei-
terentwicklung, sondern auch für die
Verhinderung von „legistischen Rück-
schritten“ zukommt. Dies sei am Bei-
spiel der so genannten Aarhus-Kon-
vention exemplarisch erläutert: Diese
im Rahmen der Wirtschaftskommissi-
on für Europa der Vereinten Nationen
am 25.6.1998 in der dänischen Stadt
Aarhus unterzeichnete Konvention, die
am 30.10.2001 in Kraft getreten ist und
der aktuell 47 Staaten (davon alle EU-
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Staaten) beigetreten sind, vermittelt als
historisch erster völkerrechtlicher Ver-
trag die Zubilligung von Rechten auf
dem Gebiet des Umweltschutzes an
Individuen, und zwar auf den wichtigen
Gebieten des „Zugangs zur Informati-
on“ (Artikel 4), der Öffentlichkeitsbetei-
ligung sowie des Zugangs zu gerichtli-
chen Nachprüfungen in Umweltbelan-
gen (Artikel 19). Eben diese Aarhus-
Konvention hat es möglich gemacht,
dass der österreichische Verwaltungs-
gerichtshof den einzelnen Bürgerinitia-
tiven auch in vereinfachten Umweltver-
träglichkeitsprüfungsverfahren Partei-
stellung eingeräumt hat (VwGH 27.9.
2018, Ro 2015/06/0008; siehe dazu im
Detail auf 205).

Im Vorwort des gegenständlichen
Werkes verweist Gerhard Schnedl u.a.
darauf, dass sein Buch „den Einstieg in
ein äußerst komplexes Rechtsgebiet
erleichtern und (vertiefte) Grundkennt-
nisse des Umweltrechts vermitteln“
soll. Dieser Zielsetzung wird der Autor
umfassend gerecht; überdies stellt die
Publikation einen zentralen Beitrag zur
Systematisierung und Durchdringung
des Umweltrechts dar, und es ist dem
Werk daher – neben der großen prakti-
schen Bedeutung, welches es für alle
RechtsanwenderInnen darstellt – ein
erheblicher wissenschaftlicher Wert
beizumessen.
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